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1. Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
in Deutschland – eine Herausforderung für
alle Beteiligten

Durch die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) der Europäischen
Union [1] wurde ein globaler Ordnungsrahmen für die Was-
serwirtschaft geschaffen, der eine Neuerung in der Herange-
hensweise der Behandlung wasserwirtschaftlicher Themen
bedeutet. Die deutschen Wasserversorgungsunternehmen
würdigen daher die derzeit anstehende Umsetzung der EU-
WRRL in nationales Recht mit ihren flussgebiets-, gewässer-
typen-, immissions- und einzelstoffbezogenen Ansätzen als
eine große Herausforderung für Politik, Behörden und die
Wasserwirtschaft, da dadurch in vielen Bereichen die beste-
hende, an Verwaltungs- und Staatsgrenzen orientierte Denk-
und Arbeitsweise gesprengt und ein grenzüberschreitendes
und interdisziplinär angelegtes Handeln initiiert wird.

Die Umsetzung der WRRL in deutsche Rechtsnormen ist
Aufgabe des Bundes und der Länder im Rahmen ihrer Ge-
setzgebungskompetenz. Seitens der Bundes wurde die Um-
setzung der Vorgaben der EU auf nationaler Ebene bereits
durch die Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes [2] umge-
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setzt. Seiher ist die weitere Umsetzung im Wesentlichen
durch die Anpassung der Landeswassergesetze und durch
die Arbeiten zur Bestandsaufnahme erfolgt, obwohl noch ei-
nige Bundesländer bei der Umsetzung der Vorgaben der
WRRL durch eine Wassergesetznovelle fehlen. Inhaltlich wur-
den je nach Bundesland unterschiedliche Ansätze bei der
Umsetzung gewählt, von der bewussten 1:1 – Umsetzung [3]
bis hin zu einer, nach Auffassung der Wasserversorgungsun-
ternehmen weit über das von der EU geforderte notwendige
Maß hinausgehenden Umsetzung mit vielen Vorbehalten
zur Ausgestaltung des Rechtsrahmens [4]. Die einheitliche
Umsetzung der allgemeinen Vorgaben der WRRL, zum Bei-
spiel durch konkrete Zielvorgaben, konnte bisher noch nicht
erreicht werden, so dass es teilweise zu unterschiedlichen
Bewertungen von Gewässerabschnitten bei der Bestands-
aufnahme im nationalen und internationalen Kontext
kommt [5]. Dies wird sich zwangsläufig in den nach den Vor-
gaben der WRRL erforderlichen Maßnahmen widerspiegeln.
Diese wiederum nehmen die kommende Generation in die
Pflicht und legen Schwerpunkte fest, für die innerhalb der
nächsten 10 Jahre der Umsetzung umfangreiche Finanzmit-
tel bereitgestellt werden müssen.

Dies verdeutlicht, dass die Wasserversorgungsunterneh-
men aufgefordert sind, sich an dem politischen Prozess der
Neuordnung der Wasserwirtschaft zu beteiligen, um einer
einseitigen Interpretation der Wasserrahmenrichtlinie ent-



gegenzutreten. Die Träger der öffentlichen Wasserversor-
gung haben seit jeher die Aufgabe übernommen, die Le-
bensgrundlage für kommende Generationen zu sichern. Da-
her muss der Rechtsrahmen so vorgegeben sein, dass im
Zweifelsfall immer für den Schutz der Trinkwasservorkom-
men votiert wird, da ansonsten keine nachhaltige Daseins-
vorsorge möglich ist. Der Zusammenhang, dass langfristige
und nachhaltige Wasserversorgung nur in einem gesunden
Zusammenwirken von Wasserentnahmen und angrenzen-
den Umweltgütern möglich ist, hat bereits in der Vergangen-
heit bei wasserwirtschaftlichen Maßnahmen Berücksich-
tigung gefunden [6]. Diese Gesichtspunkte machen die
Einbindung der Wasserversorgungsunternehmen im politi-
schen Prozess der Neuausrichtung der gesetzlichen Grund-
lagen unabdingbar.

2. Ein einheitlicher Ordnungsrahmen und ein
guter Zustand der Gewässer sind Grundlage
für eine nachhaltige Trinkwasserversorgung

Grundsätzlich begrüßen daher die Wasserversorgungsunter-
nehmen, dass durch die Schaffung eines einheitlichen Ord-
nungsrahmens die integrale und ganzheitliche Betrachtung
von Flussgebietseinheiten eingeführt wurde. Insbesondere
das Ziel, einen guten ökologischen und chemischen Zustand
für die Gewässer zu erreichen, steht im Einklang mit den
Grundsätzen für eine nachhaltig ausgerichtete Trinkwasser-
versorgung, die im Rahmen der Daseinsvorsorge die wich-
tigste Lebensgrundlage darstellt.

Allerdings bilden die Bewertungskriterien, die bereits im
Rahmen der Bestandsaufnahme die Ist-Situation erfassen
und mit den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie vergleichen
sollen, dies aus der Sicht der Trinkwasserversorgung nicht
adäquat ab. So bleibt die Zielvorgabe, einen guten ökologi-
schen und chemischen Zustand für die Gewässer zu errei-
chen, aus dem Blickwinkel der Trinkwasserversorgung eine
weitgehend unbestimmte Vorgabe. Insbesondere die Kriteri-
en, die zur Einstufung sog. gefährdeter Grundwasservorkom-
men führen, gehen an den Anforderungen an eine nachhal-
tige, am Ressourcenschutz orientierte Trinkwasserversor-
gung vorbei. Beispielsweise werden Qualitätsziele für Stoffe
vornehmlich nach ihrer Schädlichkeit für aquatische Lebens-
gemeinschaften abgeleitet und Parameter, die für die Trink-
wasserversorgung wichtig sind, nicht berücksichtigt. Dies
gilt beispielsweise auch für die Zusammenstellung der prio-
ritär gefährlichen Stoffe. Eine derartige Liste muss flexibel
um diejenigen Stoffe ergänzt werden können, die je nach
dem Stand der Wissenschaft als trinkwasserrelevant einge-
stuft werden. Es ist daher eine wichtige Aufgabe der Wasser-
versorgungsunternehmen darauf hinzuwirken, dass bei der
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, derartige Stofflisten
offen und an den Bedürfnissen der Wasserversorgung im
Sinne der Daseinsvorsorge orientiert unter Berücksichtigung
des Standes der Wissenschaft formuliert werden, so dass
auch weiterhin eine zukunftsfähige Wasserversorgung ga-
rantiert ist.

In diesem Zusammenhang ist auch die Methodik zur Ein-
stufung gefährdeter Grundwasserkörper zu nennen, bei de-
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nen eine Bewertung aufgrund der Stoffe Nitrat und PSM vor-
genommen wurde, die aus Sicht der Wasserversorgungsun-
ternehmen unzureichend ist. Mit der praktizierten Beschrän-
kung auf die Parameter Nitrat und PSM sind zwar zwei der
wichtigen Belastungsstoffe ausgewählt, eine Vollständigkeit
ist aber keinesfalls gegeben. In jedem Fall sollten diese Ge-
sichtspunkte bei den Festlegungen in der Tochterrichtlinie
„Grundwasser“ berücksichtigt werden.

Die Umsetzung der WRRL im Sinne der Trinkwasserversor-
gung erfolgt auch nicht dadurch, dass in naher Zukunft im
Rahmen der Erfüllung wasserwirtschaftlicher Aufgaben vor
allem morphologisch überformte Oberflächenstrukturen sa-
niert oder die grundsätzlich durchaus zu begrüßende
Durchgängigkeit für Wanderfische sichergestellt wird. Es
muss daher zukünftig gewährleistet sein, dass Gewässer-
schutz nicht nur die Veränderung der Morphologie eines Ge-
wässers oder die Beseitigung von Wanderungshemmnissen
bedeutet. Diese Maßnahmen isoliert als Implementation
ökologischer Gesichtspunkte in den Rechtsrahmen der Was-
serwirtschaft zu sehen, ist eine einseitige Wichtung in der
Wasserwirtschaft. Ökologische Interessen und Trinkwasser-
gewinnung stehen nämlich keinesfalls miteinander in Wi-
derspruch. Eine Definition, dass „ökologisch gut“ nur der ur-
sprüngliche, vom Menschen unbeeinflusste Zustand ist, ver-
nachlässigt so den existenziellen Anspruch des Menschen
auf eine funktionierende Trinkwasserversorgung und ver-
liert den Sinn der Daseinsvorsorge aus den Augen. Der
Mensch muss immer als Bestandteil des Ökosystems mit sei-
nem Grundbedürfnis auf eine nachhaltige Trinkwasserver-
sorgung in angemessener Weise berücksichtigt werden.
Ökologie als haushälterischer Umgang mit Umweltgütern
zielt immer darauf ab, einen Ausgleich der unterschiedlichen
Ansprüche herzustellen, Prioritäten zu setzen und Ungleich-
gewichte zu vermeiden.

Grundsätzlich wird von der Wasserversorgung begrüßt,
dass ökologische Belange berücksichtigt werden. Die bishe-
rigen Ergebnisse der Bestandsaufnahme zeigen aber deut-
lich, dass aufgrund der Bewertungsmaßstäbe, die einseitig
nur die ökologischen Gesichtspunkte würdigen, ein verzerr-
tes Bild der Gesamtsituation entstehen kann.

3. Vorrangstellung der öffentlichen Trinkwas-
serversorgung vor allen anderen Nutzungen
ist ein Garant für eine  zukunftsfähige Was-
serversorgung

In diesem Kontext wird es daher unumgänglich sein, die Nut-
zung von Gewässern für die Trinkwasserversorgung als Bau-
stein der Daseinsvorsorge vorrangig vor allen anderen Nut-
zungen, sowohl in den rechtlichen Grundlagen als auch bei
den einzelnen Umsetzungsschritten der Wasserrahmenricht-
linie, deutlich zu betonen. Bei der Umsetzung der WRRL darf
die Wasserversorgung nicht anderen Nutzungen gleichge-
stellt werden, da das Wohlergehen einer Gesellschaft un-
trennbar mit der sicheren Versorgung der Bevölkerung mit
möglichst anthropogen unbelasteten und in ausreichender
Menge verfügbaren Wasserressourcen verbunden ist.
Zwangsläufig wird es bei der Beurteilung von Zielen für den



Gewässerschutz immer wieder zu Abwägungsprozessen
kommen, bei dem bestimmte Nutzungen und Schutzziele
der Sicherung der öffentlichen Trinkwasserversorgung un-
tergeordnet werden müssen.

Eine nachhaltige Trinkwasserversorgung ist nur möglich,
wenn die Trinkwassergewinnung Vorrang vor anderen Nut-
zungen der Gewässer hat. Diesen Vorrang mit in den Gesetz-
gebungsprozess einzubringen, ist Aufgabe der Wasserver-
sorgungsunternehmen. Diese Prämisse ist flächendeckend
entsprechend Artikel 7 WRRL für alle Wasserschutzgebiete
und Einzugsgebiete von Trinkwasserfassungen festzusetzen,
denn nur so werden die Trinkwasserversorgung und die be-
troffenen Wasserversorgungsunternehmen vor massiven
rechtlichen und finanziellen Problemen geschützt, die bei
der Neuerteilung bzw. Verlängerung von wasserrechtlichen
Genehmigungen erwartet werden müssen. Langwierige
Rechtsverfahren mit unverhältnismäßigem finanziellen Auf-
wand für die Antragssteller und unklarem Ausgang, dürfen
nicht das Ergebnis der Umsetzung der WRRL in nationales
Recht sein.

Gewässerschutz muss eben auch vorrangig als Ressour-
censchutz für die Trinkwasserversorgung betrieben und ins-
besondere in den Wasserschutzgebieten auch umgesetzt
werden. Dies gilt insbesondere für die Behandlung von Was-
serschutzgebieten, wenn diese mit Flächen eines anderen
Schutzzweckes (z. B. FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete,
grundwasserabhängige Landökosysteme etc.) zusammen-
fallen. Hier muss das berechtigte Interesse des Menschen am
Trinkwasser als wichtigstes Lebensmittel überhaupt inner-
halb des betrachteten Ökosystems berücksichtigt werden.

4. Vorbeugender Gewässerschutz ist der 
beste Garant für sicheres und sauberes
Trinkwasser

Nach Artikel 7.2 der Wasserrahmenrichtlinie müssen die Mit-
gliedsstaaten in den Flussgebietseinheiten die für eine künf-
tige Trinkwassernutzung bestimmten Wasserkörper ermit-
teln und unter Berücksichtigung des angewandten Aufbe-

reitungsverfahrens sicherstellen, dass die Wasserkörper die
Ziele des Artikels 4 erreichen und das gewonnene Wasser die
Vorgaben der Trinkwasserrichtlinie erreicht. Dies darf aller-
dings unter keinen Umständen dazu führen, nun „Wasserfab-
riken“ zu entwickeln. Es ist daher notwendig, dass die Ziele
der Wasserrahmenrichtlinie nach der Umsetzung in deut-
sches Recht sich an einer Rohwassergüte orientieren, die ei-
ne Trinkwassergewinnung mittels einfacher, naturnaher Auf-
bereitungsverfahren ermöglicht. Das schließt die Betrach-
tung mikrobiologischer Parameter mit ein. Nur mit einem
wirkungsvollen Rohwasserschutz lassen sich ortsnahe Vor-
kommen dauerhaft und wirtschaftlich vertretbar nutzen.
Aus vorgenannten Gründen sind deshalb zum nachhaltigen
Schutz der Trinkwasserversorgung und sicheren Einhaltung
von Trinkwassergrenzwerten Schwellenwerte für anthropo-
gen verursachte, gesundheitsrelevante physikalisch-chemi-
sche Parameter im Grundwasser erforderlich, bei deren Errei-
chen oder Überschreitung unverzüglich Vermeidungsstrate-
gien beziehungsweise Sanierungsmaßnahmen ergriffen
werden müssen. Bei der Bemessung derartiger Schwellen-
werte hat sich in der Praxis erwiesen, dass als Sicherheitsab-
stand mindestens der halbe Betrag dessen erforderlich ist,
was im Trinkwasser erlaubt ist. Diese Schwellenwerte von
maximal 50% der Trinkwassergrenzwerte berücksichtigen
auch die langen Zeiten, bis Maßnahmen greifen und laufen-
de Langzeittrends gestoppt werden. Die dauerhafte Unter-
schreitung dieser Schwellenwerte ist gleichzeitig die Min-
destanforderung an Sanierungsmaßnahmen. Hinzuweisen
ist hierbei auf das Rheinwassermemorandum [7] der IAWR
und insbesondere neuerdings auf das Grundwassermemo-
randum [8], das diesem Ansatz gerecht wird, und daher
durch zahlreiche in- und ausländische Verbände ratifiziert
wurde. Im Gegensatz zum bisherigen Entwurf der Grund-
wasserrichtlinie spiegeln diese Memoranden die Zielvorstel-
lung des Gewässerschutzes im Sinne der Wasserversor-
gungsunternehmen wider. Die Wasserversorgungsunter-
nehmen werden diese Vorstellungen der Nachhaltigkeit in
den politischen Prozess zur Wasserrahmenrichtlinie einbrin-
gen um die Sicherung der Wasservorkommen zu gewähr-
leisten.
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5. Wirtschaftliche Analyse unvollständig – 
fehlendes Verursacherprinzip

Die im Rahmen der wirtschaftlichen Analyse zusammenge-
stellten Kosten für Wasserdienstleistungen berücksichtigen
nicht in ausreichendem Maße den tatsächlichen Aufwand,
der beispielsweise für Umwelt- und Ressourcenschutz sei-
tens der Wasserversorgung bereitgestellt wird. Da dies bis-
her bei der Bestandsaufnahme nicht als Faktor mit einge-
schlossen ist, ergibt sich ein verzerrtes Bild hinsichtlich der
Berücksichtigung der Umwelt- und Ressourcenkosten. So
bleiben beispielsweise das Engagement von Wasserversor-
gungsunternehmen im Rahmen der Durchführung von
Grundwasserbeobachtungsprogrammen, Kooperation mit
der Landwirtschaft, Arbeiten zur Verfrachtung von Stoffen in
Boden- und Grundwasserleiter sowie Arbeiten auf Verbands-
ebene (wie beispielsweise Messprogramme der ARW, AWBR
und der IAWR) völlig unberücksichtigt. Insbesondere ist eine
verursachergerechte Zuordnung der Umwelt- und Ressour-
cenkosten dringend erforderlich, so dass beispielsweise die
Landwirtschaft als Verursacher diffuser Stoffeinträge ins
Grundwasser ihren Anteil an den Umwelt- und Ressourcen-
kosten leisten muss.

6. Ausweisung von “heavily modified water 
bodies HMWB”

Leider wurde von dem in der Wasserrahmenrichtlinie vorge-
sehenen Instrument der Ausweisung von „Heavily modified
waterbodies“ in der Bestandsaufnahme nur in geringem
Umfang Gebrauch gemacht. Dies lässt befürchten, dass die
immer knapper werdenden finanziellen Ressourcen bis 2015
überwiegend in Gewässerstrukturmaßnahmen fließen wer-
den, deren Umformungen zwar aus ökologischen Gesichts-
punkten wünschenswert erscheinet, die jedoch dann für Ge-
wässerschutzmaßnahmen im Sinne der öffentlichen Trink-
wasserversorgung fehlen. Die sich daraus ergebenden
möglichen wirtschaftlichen Folgen, insbesondere vor dem
Hintergrund der Erhaltung Trinkwasserversorgung als Be-

standteil der Daseinsvorsorge in Deutschland sind nicht zu
unterschätzen.

7. Zusammenfassung

Die Wasserversorgungsunternehmen sichern im Rahmen
der Daseinsvorsorge die Lebensgrundlage der Gesellschaft.
Eine Fehlinterpretation des WRRL in Bezug auf eine einseitig
ökologische Ausrichtung ohne die Berücksichtigung der
Wasserressourcen zum Wohle des Menschen darf nicht erfol-
gen. Es ist daher unabdingbar, dass die Wasserversorgungs-
unternehmen daher in den Prozess der Festlegung der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen fest eingebunden werden.
Insbesondere die Vorrangstellung der öffentlichen Trinkwas-
serversorgung muss bei der Umsetzung verankert werden.
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